
 

Kurzbericht       öffentlicher Teil 

 

57. Sitzung   –   Haushaltsausschuss  

13. September 2023, 10:04 bis 13:08 Uhr  

 

Anwesend: 

Vorsitz: Kerstin Geis (SPD) 

 

CDU BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Jürgen Banzer  
Marvin Flatten 
Frank Lortz 
Michael Reul 
Michael Ruhl 
 

Miriam Dahlke  
Frank-Peter Kaufmann  
Hans-Jürgen Müller 
Karin Müller (Kassel) 
 

 

 

SPD AfD 

Ulrike Alex 
Esther Kalveram 
Marius Weiß  

Klaus Gagel 
Dr. Frank Grobe 
Bernd-Erich Vohl 
 
 

 

 

Freie Demokraten DIE LINKE 

Marion Schardt-Sauer  
 

Jan Schalauske 

 

  



 

Zi/be 2 HHA 20/57 – 13.09.2023 

Fraktionsassistentinnen und -assistenten: 

CDU: Markus Schäfer 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: David Coenen-Staß 
SPD: Gerfried Zluga 
AfD: Roman Bausch 
AfD: Clemens Knobloch 
Freie Demokraten: Lars Ruckstuhl 
DIE LINKE: Stefan Würzbach 
DIE LINKE: Felix Wiegand 
 

Landesregierung, Rechnungshof, etc. 

 

 



 

Zi/be 3 HHA 20/57 – 13.09.2023 

 
 
  



 

Zi/be 4 HHA 20/57 – 13.09.2023 

Michael Boddenberg M HMdF 
Dr. Martin J. Worms  StS HMdF 
Dr. Gerrit Rüdiger  MinDirig HMdF 
Christian Weigel   RR HMdF 
Lukas Buhl   TB HMdF 
Dr. Walter Wallmann  Pr HRH 
 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 2: 
 
Herr Dirk Fischer   PwC 
Frau Christiane Lawrence  PwC 
 
 
 
 
Protokollierung: Hanns Otto Zinßer 

 Silvia Hoffmann 

  



 

Zi/be 5 HHA 20/57 – 13.09.2023 

Inhaltsverzeichnis: 

 
1. 

– zur abschließenden Beratung – 
Antrag 
Marius Weiß (SPD), Kerstin Geis (SPD), Ulrike Alex (SPD), Bi-
jan Kaffenberger (SPD), Esther Kalveram (SPD), Tanja Hartde-
gen (SPD) und Fraktion  
Hessisches Grundsteuergesetz ändern – Grundsteuer A für 
mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen bebaute land- und forst-
wirtschaftliche Flächen 
– Drucks. 20/11389 – 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. 6  

3. Antrag  
Fraktion der AfD 
Privatisierung der Hessischen Staatsweingüter 
– Drucks. 20/10515 – 
 
 

 
 
 

S. 12 

7. Dringlicher Berichtsantrag 
Fraktion der Freien Demokraten 
Einbruch bei Steuereinnahmen – Ausgabendisziplin muss in 
den Fokus 
– Drucks. 20/11525 –  
 
 

 
 
 
 

S. 14 

8. Dringlicher Berichtsantrag 
Fraktion der SPD 
Zukunft des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt 
– Drucks. 20/11528 – 
 
 

 
 
 

S. 22 

10. Verschiedenes 
 
Flughafen St. Petersburg 
 

 
 

S. 28 

 

Punkte 2, 4, 5, 6, 9 und 10     siehe nicht öffentlicher Teil 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/11389.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/10515.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/11525.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/11528.pdf


 

Zi/be 6 HHA 20/57 – 13.09.2023 

 

 

 
1. 

– zur abschließenden Beratung – 
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jan Kaffenberger (SPD), Esther Kalveram (SPD), Tanja Hartde-
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Abg. Marius Weiß: Wir haben uns natürlich noch einmal mit dem Thema Grundsteuer befasst. 

Wir sind auf einen Aspekt gestoßen, bei dem wir Änderungsbedarf bzw. Klarstellungbedarf 

sehen. Wir würden es als sinnvoll erachten, dass bei Flächen, die mit Photovoltaikanlagen 

überbaut sind, weiterhin die Grundsteuer A gilt, damit sich das Ganze für die Eigentümer auch 

rentiert, also für die Landwirtinnen und Landwirte, die sich dafür entscheiden. 

Es gibt andere Bundesländer, z. B. Bayern, die das Flächenmodell als Grundsatz haben. Sie 

haben eine entsprechende Regelung nachträglich in ihr Grundsteuergesetz aufgenommen. 

Das wollte ich noch einmal klarstellen. 

Ich dachte eigentlich, dass die Landesregierung oder die sie tragenden Fraktionen mit einem 

Vorschlag kommen. Wir hatten bei der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg eine 

Debatte mit den finanzpolitischen Sprechern. Da waren im Publikum viele Steuerberater. Das 

Thema wurde aus den Reihen der Steuerberater auch noch einmal angesprochen. Sie sagten, 

dass das ein klares Hindernis für den Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sei. Die 

Steuerberaten würden vielen Landwirten, die so etwas machen wollten, davon abraten. Sie 

würden sagen: Wenn ihr dann Grundsteuer B bezahlen müsst, rentiert sich das nicht mehr. – 

Deswegen sehen wir das Handlungsbedarf. 

Ich meine mich zu erinnern, dass auch die Vertreter der Regierungsfraktionen, die auf dem 

Podium waren, gesagt haben, dass sie sich dieses Problems bewusst seien und dass man 

überlege, das noch zu ändern. Bis jetzt ist aber nichts gekommen. Deswegen haben wir jetzt 

diesen Antrag eingebracht, mit dem wir das Thema noch einmal auf die Tagesordnung setzen 

und die Landesregierung auffordern bzw. bitten, dementsprechend tätig zu werden und das 

noch einmal klarzustellen. Denn es kann nicht sein, dass die neue Grundsteuerregelung den 

Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien behindert. 

 

Abg. Michael Ruhl: Im Grundsatz hat Herr Kollege Weiß gerade gesagt, dass sich die Mitglie-

der der Regierungsfraktionen dieses Problems bewusst sind. Das stimmt. Im Ziel sind wir uns 

einig. Wir wollen die Nutzung der Freiflächenphotovoltaik bei der Grundsteuer B günstiger ma-

chen. Wir sollten das nicht mit 100 % ansetzen. 

Allerdings halten wir den Weg, den die Mitglieder der SPD-Fraktion aktuell vorschlagen, aus 

zwei Gründen für problematisch. Der erste Grund ist ein organisatorischer. Im Moment sind 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/11389.pdf
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wir gerade bei der Erhebung der Messzahl für die Grundsteuer B. Das sind all die Grundstücke, 

die mit Freiflächenphotovoltaik bebaut sind, schon mit drinnen. Das heißt, man müsste das 

organisatorisch umstellen. Wir würden dann vom Bundesmodell abweichen. Das würde für die 

Grundsteuer A gelten. Das machen wir derzeit nicht. Das wäre für die Finanzbehörden ein 

großer organisatorischer Aufwand. 

Der zweite Grund ist ein rechtlicher. Mit der Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage fin-

det eine Bebauung des Grundstücks statt. Deswegen gehört das eigentlich zur Grundsteuer B. 

Wir halten deswegen den Weg, den man in Bayern gewählt hat, für, rechtlich gesehen, nicht 

tragfähig. Wenn man so etwas macht, sollte man das innerhalb der Grundsteuer B und nicht 

in der Grundsteuer A machen. Deswegen werden wir den Antrag ablehnen. 

 

StS Dr. Martin J. Worms: Ich kann da vielleicht noch etwas ergänzen. Beispielsweise im Un-

terschied zu Rheinland-Pfalz sind wir da sehr aufgeschlossen. Hessen hat zusammen mit dem 

Bund und den Ländern eine Initiative gestartet, eine bundesrechtliche Regelung zu erreichen. 

Das ist im Moment der aktuelle Sachstand. 

Das hängt natürlich damit zusammen, ob sich andere Länder auch damit einverstanden erklä-

ren. Da gibt es aus meiner Sicht im Moment Unterschiede auf dem Gefechtsfeld. Für den Fall, 

dass die bundesrechtliche Initiative, die die rechtssichere Lösung wäre, scheitert, gibt es Über-

legungen, anders als Bayern das Problem nicht über die Zuordnung zur Grundsteuer A zu 

regeln, sondern über eine Ermäßigung des Satzes bei der Grundsteuer B. 

Langer Rede kurzer Sinn: Wir sind problembewusst. Wir haben das gleiche Ziel. Es geht nur 

noch darum, einen entsprechend rechtssicheren Weg zu finden. 

Unmittelbare Eile besteht insofern nicht, als das Ganze erst ab 2025 in Kraft treten wird. Wir 

haben noch einige Monate und Wochen Zeit, einen vernünftigen Weg zu finden. 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Das wäre jetzt der Punkt gewesen. Man teilt das Ziel, will aber 

den einen Weg nicht gehen. Ich finde, dann sollte man eine politische Antwort darauf geben, 

wie der andere Weg aussehen soll. Herr Staatssekretär, insofern danke ich für Ihre Ausfüh-

rungen. 

Ich will noch einmal konkret nachfragen. Heißt das, dass Hessen eine Bundesratsinitiative 

geplant oder angestoßen hat? Wie ist da der Stand? 

Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, warum der bayerische Weg nicht rechtskon-

form sein soll. Vielleicht kann man das außer der Begründung, dass man das nicht mag, ein 

bisschen deutlicher erläutern. Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, politisch sei man 

einer Meinung, aber leider könne man bei dem Weg nicht mitmachen. Das Ziel bleibt dann auf 

der Strecke. 
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StS Dr. Martin J. Worms: Wie sie wissen, ist, dass man die Bayern nicht mag, eher auf Ihrer 

Seite zu verorten und weniger auf der Seite der Landesregierung. Wir haben eine Initiative 

gestartet für den Kreis der Bewertungsreferenten. Das ist der normale, übliche Weg, wenn 

man etwas anstoßen will. Wir gehen davon aus, dass wir da ein Ergebnis bekommen werden. 

Wenn das nicht so ausfallen sollte, wie wir uns das vorstellen, dann nehmen wir Plan B. 

Zur Frage der verfassungsrechtlichen Problematik Folgendes. Ich glaube, ich habe Herrn 

Zochert hier gesehen. Vielleicht könne Sie ein paar Sätze dazu sagen, warum wir der Auffas-

sung sind, dass der bayerische Weg mit großen rechtlichen Risiken verbunden ist. Ich glaube, 

bei der Grundsteuer haben wir genug rechtliche Risiken. Da müssen wir uns nicht noch dieses 

zusätzliche Risiko einfangen. Das ist das Bestreben der hessischen Politik. 

 

ROR Maik Zochert: Es ist in der Tat so, dass wir bei dem bayerischen Weg verfassungsrecht-

liche Bedenken haben. Die Bayern ordnen diese Grundstücke dem land- und forstwirtschaftli-

chen Vermögen zu. Das heißt, es gilt das Bundesmodell, das ein Ertragswertverfahren ist. Die 

Grundstücke werden dabei nach ihrem Jahresbetrag bewertet. Dieser Jahresbetrag wird ka-

pitalisiert. 

Ich darf ein kleines Beispiel nennen. Wir haben ein Feld mit einem Hektar Fläche, das mit 

Weizen bebaut wird. Das hat einen Jahresertrag von vielleicht 600 € oder 800 €. Das wird mit 

18,6 multipliziert und ergibt dann den Grundsteuerwert. 

Wenn auf diesem Feld aber eine Freiflächenphotovoltaikanlage steht, betrögt der Jahresertrag 

in etwa 4.000 €. Das heißt, wer so ein Feld an einen Solaranlagenbetreiber verpachtet, der 

bekommt eine sehr hohe Pacht. 

Das vollziehen die Bayern aber nicht nach. Das heißt: Eine solche Freiflächenphotovoltaikan-

lage würde in Bayern wie ein Weizenfeld bewertet. Da sehen wir ganz klar die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts mit dem Urteil aus dem Jahr 2018 als nicht erfüllt an. Denn wir 

haben in dem Fall keine realitätsgerechte Bewertung. 

Das ist es, weswegen wir sagen: Wir müssen mit dem Bund und den Ländern noch einmal 

über die Frage reden: Wollen wir eine Zuordnung zur Grundsteuer A? Wenn wir das wollen, 

müssen wir uns über die Bewertung Gedanken machen. Wenn wir am Ende sagen, wir wollen 

uns dem Thema nähern, brauchen wir eine Änderung des Bewertungsgesetzes des Bundes. 

 

Abg. Klaus Gagel: Nach unserer Auffassung stellen Photovoltaikanlagen genauso wie Wind-

kraftanlagen Industrieanlagen zur Stromgewinnung dar. Es ist völlig klar: Wenn Freiflächen 

oder landwirtschaftliche Flächen mit diesen Industrieanlagen bebaut werden, müssen sie 

selbstverständlich unter die Grundsteuer B fallen und dementsprechend besteuert werden. 

Der Kollege aus dem Finanzministerium hat das eben bezüglich der Erträge sehr deutlich ge-

sagt. 
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Im Übrigen sehen wir es sehr kritisch, wenn ein solcher Weg beschritten werden sollte. Denn 

dann gäbe es eine versteckte Subvention. Man will Flächen für Photovoltaikanlagen mit einer 

entsprechenden Steuerermäßigung subventionieren. Wir haben die Photovoltaikenergie oder 

überhaupt die erneuerbaren Energien bereits auf allen Feldern subventioniert. Da ist die 

Frage, ob diese Form der Subventionierung vonnöten ist. Wir sehen das sehr kritisch. Wir 

werden den Antrag deshalb ablehnen. 

 

Abg. Marius Weiß: Dass die Mitglieder der AfD eine Haltung zum Klimawandel haben, den 

die Mitglieder der anderen Parteien nicht haben, ist klar. Wenn man sagt, man könne daran 

nichts ändern, dann muss man sich natürlich auch nicht dafür engagieren, die Nutzung der 

erneuerbaren Energien auszubauen. 

Wir glauben aber, dass es notwendig ist, die Nutzung auszubauen, und zwar in dem entspre-

chenden Tempo. Das gilt nicht nur für die Nutzung der Windenergie, sondern auch bei der 

Nutzung der Solarenergie durch Photovoltaik. Da hat Hessen Nachholbedarf. 

Herr Ruhl, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Sie sagen, es sei schwierig, das umzuset-

zen, denn man sei schon im Erhebungsverfahren. Der Bayerische Landtag hat das auch nach-

träglich noch geändert. Er hatte es nicht von Anfang an drinnen gehabt. Sie haben das Ende 

letzten Jahres in ihr Grundsteuergesetz aufgenommen. Am 23. Dezember 2022 hat der Land-

tag das beschlossen. Das geschah also, als das Erhebungsverfahren schon lief. Deswegen 

kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das aus technischen Gründen nicht gehen sollte. 

Was die rechtliche Auffassung angeht, haben wir etwas aus dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichtes aus dem Jahr 2018 gehört. Es gibt aber auch ein Urteil des Bundesfinanzhofs 

aus dem Jahr 2020. Das ist also noch einmal zwei Jahre später. Da wurde klar entschieden: 

„Eine zum Abbau eines Bodenschatzes verpachtete Fläche verliert ihre Zuordnung zum Be-

trieb der Land- und Forstwirtschaft nicht, wenn“ nach Beendigung des Pachtverhältnisses eine 

Rekultivierung zu landwirtschaftlichem Gebiet erfolgt und eine Wiederaufnahme der landwirt-

schaftlichen Nutzung vorgesehen ist. 

Sie bauen gerade die Brücke dafür. Man sagt: Wenn das Zurückgebaut und wieder landwirt-

schaftlich genutzt werden kann, dann gilt das. Da reden wir noch gar nicht über Agri-Photovol-

taik. Da müsste das sowieso gehen. Die Möglichkeiten bestehen also auf jeden Fall. 

Ich habe aus Bayern nicht gehört, dass es da rechtliche Bedenken gegen diese Regelung gibt. 

Von daher glaube ich, dass es sinnvoll wäre, das erst einmal so umzusetzen. Wenn es eine 

Möglichkeit gibt, eine bundeseinheitliche Regelung zu finden, was die Landesregierung an-

strebt, kann man das immer noch entsprechend ändern. Aber das klare Signal sollte jetzt ge-

geben werden, was den Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien angeht. 

Natürlich kann man sagen, die Grundsteuer gelte erst ab dem Jahr 2025. Aber die Investiti-

onsentscheidungen erfolgten jetzt schon. Die Investoren und die Eigentümer wollten jetzt 

schon wissen, was ab dem Jahr 2025 auf sie zukommt, wenn sie jetzt so eine Photovoltaikan-

lage auf die Freifläche stellten. Deswegen wäre es meines Erachtens und unseres Erachtens 
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wichtig, dass man ein entsprechendes politisches Signal jetzt schon gibt, um Investitionssi-

cherheit für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen zu geben. Von daher halten wir selbstver-

ständlich an unserem Antrag fest. 

 

Abg. Jan Schalauske: Wenn ich die heute Morgen geführte Diskussion Revue passieren 

lasse, dann ist sie für mich leider ein wunderbarer Beleg dafür, dass es unterschiedliche Re-

gelungen bei der Grundsteuer und die Länderöffnungsklausel gibt und dass es für die Grund-

steuer B zehn unterschiedliche Modelle gibt, wie sie bundesweit angewendet wird. Jetzt dis-

kutieren wir darüber, ob in Bayern die Grundsteuer A oder die Grundsteuer B für forstwirt-

schaftliche Flächen mit Photovoltaikanlagen gilt. In den Bundesländern wird das unterschied-

lich geregelt. 

Jetzt sagt sogar das Finanzministerium: Aber da wünschen wir uns eigentlich eine bundesein-

heitliche Regelung, während man bei der Grundsteuer B unbedingt von der Länderöffnungs-

klausel Gebrauch machen wollte. Sie wurde auf Wunsch Bayerns hineingeschrieben. Das 

Ganze hat zu einem politischen Wirrwarr geführt, der der Sache nicht zuträglich ist. In dieser 

Kritik sehe ich mich durch die Diskussion heute Morgen bestätigt. 

Zweitens. Ich komme zu der inhaltlichen Fragestellung. Auf Bundesebene wird jetzt diskutiert, 

ob gegen den bayerischen Weg verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Man sucht nach 

einer bundesweit einheitlichen Lösung. Da habe ich an diejenigen, die das verhandeln, die 

Frage, ob dabei der zweite Teil des Antrags der SPD-Fraktion eine gewichtige Rolle spielt. Da 

geht es nämlich um die Frage einer vertraglichen Rückbauverpflichtung mit anschließender 

Fortsetzung der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung. 

Denn es gibt auch unter den Landwirtinnen und Landwirten aufgrund der Frage des ökologi-

schen Landbaus und anderem die politische Diskussion, ob es sinnvoll ist, landwirtschaftlich 

gut nutzbare Flächen ganz oder teileweise mit Photovoltaikanlagen zu versiegeln. Das ist eine 

durchaus ernst zu nehmende Diskussion. Da geht es auch um die Frage, ob es Investoren 

gibt, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten den Landwirten eine attraktivere Per-

spektive bieten, als das ganze weiter in der üblichen Art zu betreiben. Ob das im Sinne einer 

ökologischen und regional nachhaltigen Landwirtschaft ist, dazu sind zumindest mir allerlei 

auch kritische Diskussionen bekannt. Deswegen habe ich da auf jeden Fall noch einmal die 

Frage, welchen Stellenwert dieser Teil des Antrags der SPD-Fraktion hinsichtlich einer bun-

desweiten Regelung hat.  

Drittens. Der Ausbau der Nutzung der Windenergie und der Photovoltaik ist ungeheuer wichtig. 

Wir brauchen den Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien. Aber ob die Schwerpunkt-

setzung der Versiegelung landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Flächen richtig ist, 

bleibt zu fragen. Wir sollten alle bereits versiegelten Flächen und auch die der Landesliegen-

schaften, die in die Zuständigkeit des hessischen Finanzministeriums fallen, mit Photovoltaik-

anlagen ausstatten. 

Stattdessen soll im ländlichen Raum möglicherweise großflächig wertvolles Ackerland versie-

gelt werden. Das kann man nicht nur allein fiskalpolitisch auf der Grundlage der Besteuerung 
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bewerten. Vielmehr muss man das auch im Sinne einer sozialökologischen Transformation 

bewerten. Da habe zumindest ich noch eine Menge Fragezeichen. Deswegen werde ich dem 

Antrag der SPD-Fraktion in dieser Form heute nicht zustimmen können. 

 

Abg. Michael Ruhl: Ich möchte ein paar Worte an den Kollegen Schalauske richten. Wir müs-

sen in der Diskussion etwas voneinander trennen. Wir diskutieren gerade eben über die grund-

steuerliche Behandlung der Freiflächenphotovoltaikanlagen. Die andere Diskussion ist eine 

wirtschaftspolitische oder auch eine umweltpolitische, auf welchen Flächen Freiflächenphoto-

voltaik möglicherweise entstehen soll. Da können wir über die Bodengüte und anderes spre-

chen. Aber ob das der richtige Ausschuss für eine solche Diskussion ist, würde ich bezweifeln. 

Ich bin auch Mitglied in den beiden anderen Ausschüssen. Da können wir die Diskussion gerne 

fortsetzen. 

 

Vorsitzende: Ich schaue in die Runde und sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Also 

stimmen wir diesen Antrag ab. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Mitglieder der Fraktion der SPD. – Gibt es Gegenstimmen? – 

Das sind die Mitglieder der Fraktionen BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN, der CDU und der AfD. – 

Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist bei den Mitgliedern der Fraktionen DIE LINKE und den 

Freien Demokraten der Fall. 

Damit lehnt der Haushaltsausschuss den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher 

Sitzung ab. 

 

 Beschluss: 
HHA 20/57 – 13.09.2023 
 
Der Haushaltsausschuss lehnt den Antrag nach abschließender Beratung 
in öffentlicher Sitzung ab. 
 
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen SPD bei Stimmenthal-
tung Freie Demokraten und DIE LINKE) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorsitzende teilt mit, Abg. Marion Schardt-Sauer habe darum gebeten, die angekündigte 

Berichterstattung zum Flughafen Pulkovo nicht in einem Obleutegespräch nach der Sitzung 

des Haushaltsausschusses vorzunehmen, sondern während der Sitzung des Haushaltsaus-

schusses unter Punkt Verschiedenes. 

 

Minister Michael Boddenberg antwortet, wenn es gewünscht werde, könne so verfahren wer-

den. Er habe zu einem Obleutegespräch eingeladen. Falls man das Thema während der Sit-

zung des Haushaltsausschusses unter Punkt Verschiedenes behandele, werde die Berichter-

stattung anders aussehen, als es bei einem Obleutegespräch der Fall sein würde. 
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Die Vorsitzende hält fest, die Unterrichtung zum Flughafen Pulkovo werde während der Sit-

zungs des Haushaltsausschusses unter dem Punkt Verschiedenes aufgerufen. 

 

 

3. Antrag  
Fraktion der AfD 
Privatisierung der Hessischen Staatsweingüter 
– Drucks. 20/10515 – 
 
 

 
 
 
 

Abg. Dr. Frank Grobe teilt mit, er werde für die AfD-Fraktion die Begründung des Antrags 

übernehmen. Er habe auch in der Plenarsitzung dazu gesprochen. 

Die Mitglieder der AfD-Fraktion freuten sich darüber, dass der Antrag endlich im Haushalts-

ausschuss behandelt werden könne. Man habe mehrfach darum bitten müssen, den Antrag 

von der Tagesordnung zu nehmen. Die Verzögerung hätten aber nicht die Mitglieder der AfD-

Fraktion zu verantworten. Der Grund sei gewesen, dass die mit dem Thema verbundene 

Kleine Anfrage, Drucks. 20/10815, die man im März 2023 eingebracht habe, erst Ende Juli 

2023 beantwortet worden sei. Laut Mitteilung seien aufwendige Ressortabstimmungen ursäch-

lich gewesen. 

Anscheinend habe man mit der Kleinen Anfrage gar nicht so falsch gelegen. Er empfehle, sich 

die Zeit zu nehmen und sich die in der Landtagsverwaltung hinterlegten nicht öffentlichen Ant-

worten zu der Kleinen Anfrage einmal anzuschauen. Da könnte sich das Vertrauen, das der 

eine oder andere Mandatsträger in diesem Saal hinsichtlich der vermeintlichen Rentabilität der 

Hessischen Staatsweingüter hege, schnell zerschlagen. 

Eines wolle er verraten: Der Umsatz durch Getränkelieferungen an das Land Hessen sei in all 

den erfassten Jahren höher als der für die Jahre 2021 und 2022 ausgewiesene Gewinn in 

Höhe von 22.000 € gewesen. Das sei ein Armutszeugnis für das immerhin größte Weingut 

Deutschlands, das 230 Hektar Land bewirtschafte. Das sage er vor allem vor dem Hintergrund, 

dass 22 Millionen € in die Hessischen Staatsweingüter investiert worden seien. Ein durch-

schnittliches, privat geführtes Weingut hätte mit einer Fläche von 230 Hektar ein Vielfaches an 

Gewinn erwirtschaftet. 

Da der Antrag allen vorliege, erspare er sich, die sechs in ihm enthaltenen Forderungen de-

tailliert vorzutragen. Zunächst stelle sich die Frage, wann ein Betrieb subventioniert werde. Es 

sei zu fragen, ob es sich schon um eine Subvention handele, wenn durch eine Beteiligung des 

Landes günstigere Kreditkonditionen erzielt werden könnten. Da würde der Steuerzahler am 

Ende das unternehmerische Risiko tragen, ohne dass es zu einem entsprechenden Rückfluss 

an Mitteln komme. Aus ordnungspolitischer Sicht dürfte die Antwort eindeutig ausfallen. 

Es bleibe dabei: Es sei die Aufgabe des Staates, verlässliche Rahmenbedingungen für die 

privat geführten Unternehmen zu schaffen. Er dürfe sie nicht durch steuerfinanzierte Konkur-

renz schwächen. Immer wenn die Versorgung durch private Anbieter gut funktioniere, habe 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/10515.pdf
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sich der Staat herauszuhalten. Das gelte auch für die Hessischen Staatsweingüter. Man sollte 

den funktionierenden Markt staatlichen Handeln vorziehen und die Hessischen Staatsweingü-

ter und deren Anbauflächen an die Winzer im Rheingau verkaufen. Wie Finanzminister Mi-

chael Boddenberg zu Recht bemerkt habe, müsse das Land nicht Eigentümer bleiben. Es 

könne sich zurückziehen. 

Wie er bereits während der Plenarsitzung ausgeführt habe, könne man mit den Verkaufserlö-

sen, die man mit ein bisschen Glück erzielen könne, die Hälfte der jährlichen Tilgungsrate 

bestreiten, die das Land aufgrund der Corona-Pandemie-Sonderschulden zu zahlen habe. 

Darüber hinaus könne man aber auch mit fast einhundertprozentiger Wahrscheinlichkeit hö-

here Steuereinnahmen erwarten. Es gäbe also letztlich nur Gewinner. Sollte das Land nicht 

verkaufen, sei aufgrund der Zinsentwicklung mit neuen Defiziten zu rechnen. 

Er hoffe, er habe mit seinem Vortrag die folgende Diskussion ein wenig befruchten können. 

Falls sich die Mitglieder der anderen Fraktionen zu dem Antrag nicht äußern wollten, wolle er 

bemerken, dass man auch gegen eine stillschweigende Zustimmung nichts einzuwenden 

habe. 

 

 Beschluss: 
HHA 20/57 – 13.09.2023 
 
Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag abzu-
lehnen. 
 
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und 
DIE LINKE gegen AfD) 
 
 
Berichterstattung:   Dr. Frank Grobe 
Beschlussempfehlung:  Drucks. 20/11560 
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7. Dringlicher Berichtsantrag 
Fraktion der Freien Demokraten 
Einbruch bei Steuereinnahmen – Ausgabendisziplin muss in 
den Fokus 
– Drucks. 20/11525 –  
 
 

 
 
 
 
 

Minister Michael Boddenberg führt aus, er bitte um Entschuldigung und Verständnis, dass er 

später gekommen sei. Er sei auf der Kapitalmarktkonferenz gewesen. Dort habe er dargelegt, 

worüber man gerade auf Bundesebene, aber auch in Brüssel diskutiere. Es gehe um die Sti-

mulation des Kapitalmarktes. Er gehe davon aus, dass parteiübergreifend versucht werde, 

Verbesserungen zu erreichen. Er sei der Auffassung, dass es der Achtung des Finanzplatzes 

Frankfurt und der damit verbundenen Erwartungen geschuldet sei, dass ein Kabinettsmitglied, 

wenn es eingeladen worden sei, dort auch zugegen sei. 

Er wolle zunächst eine Vorbemerkung machen. Der Dringliche Berichtsantrag beziehe sich 

möglicherweise auf aktuelle Steuerzahlen, die den Abgeordneten vom Budgetbüro des Hessi-

schen Landtags regelmäßig zur Verfügung gestellt würden. Die aktuelle Aufstellung der hes-

sischen Steuereinnahmen für den Monat Juli 2023 vom 18. August 2023 sowie die kumulierten 

Steuereinnahmen für das Jahr 2023 seien ohne die Kenntnis der näheren Hintergründe 

schwerlich zu verstehen. Beispielsweise benötige man mit Blick auf die Zerlegungsaspekte 

Hintergrundwissen. 

Zunächst falle auf, dass bei den Gemeinschaftssteuern, die zerlegt würden – das seien die 

Lohnsteuer, die Körperschaftsteuer und die Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungser-

träge – im Juli 2023 außerordentlich große negative Veränderungsraten ausgewiesen worden 

seien. Das habe eine einfache Ursache: Im Jahr 2023 sei die Zerlegung für diese drei Monate 

im Juli kassenwirksam verbucht worden. Im Vorjahr, im Jahr 2022, sei die Zerlegung jedoch 

erst im August kassenwirksam gewesen. Damit sei ein Vergleich der Monate dieser Steuerar-

ten ohne eine Bereinigung um diese Kasseneffekte nicht aussagekräftig. 

Gravierender sei aber, dass in einer ersten Darstellung des Budgetbüros beim kumulierten 

Aufkommen für das Jahr 2022 die Zahlen der Zerlegung nicht berücksichtigt worden seien. 

Dies gelte neben den Gemeinschaftssteuern insbesondere auch für die sogenannten anderen 

Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz. Durch dieses Vorgehen werde das Vorjah-

resaufkommen dieser vier Steuerarten deutlich zu hoch ausgewiesen. Dies erkläre im Wesent-

lichen die überhöht negativen Vergleichszahlen bei der Lohnsteuer in Höhe von minus 7,9 %, 

der Körperschaftsteuer in Höhe von minus 17 %, der Abgeltungsteuer mit minus 87,7 % und 

bei den anderen Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz mit minus 80,2 %. 

Das Budgetbüro habe zwischenzeitlich eine um die Zerlegungen korrigierte Tabelle versandt. 

Allerdings bleibe der zuvor beschriebene Kasseneffekt für den Monat Juli 2023 bestehen, 

wodurch der Vorjahresvergleich ohne Erläuterung der Hintergründe weiterhin wenig aussage-

kräftig sei. 

Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte er die Fragen des Dringlichen Berichtsantrags 

wie folge. 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/11525.pdf
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Zu Frage 1 teilt der Finanzminister mit, nach acht Monaten im Jahr 2023 würden sich die ku-

mulierten Steuereinnahmen für den Landeshaushalt auf 15,951 Milliarden € belaufen. Sie lä-

gen damit um 129 Millionen € unter dem Aufkommen des Vorjahres. Das entspreche einer 

Abweichung von minus 0,8 %. 

Die monatliche Entwicklung stelle immer nur eine Momentaufnahme dar. Viele Steuereinnah-

men seien im Verlauf des Jahres sehr volatil. Insofern sei der Vergleich mit dem Vorjahresmo-

nat selbst dann nur bedingt aussagekräftig, wenn die zuvor genannten Kasseneffekte korrekt 

berücksichtigt würden. Zudem könne es aufgrund von Sondereffekten, wie z. B. hohe Körper-

schaftsteuervorauszahlungen einzelner Unternehmen, immer wieder zu Verzerrungen und zu 

größeren Abweichungen bei einzelnen Steuerarten nach oben oder unten kommen. 

Zu Frage 2 führt er aus, auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2022 seien für den Haus-

halt für das Jahr 2023 Steuereinnahmen in Höhe von 26,502 Milliarden € veranschlagt worden. 

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 ließen erwarten, dass dieses Aufkommen 

im laufenden Jahr nicht erreicht werden könne. Die bisherige Entwicklung der Einnahmen und 

die spürbare Eintrübung der Konjunktur verstärkten diesen Eindruck. 

Neben der hohen Volatilität der Steuereinnahmen werde das Erstellen einer belastbaren Prog-

nose auch dadurch erschwert, dass die Einnahmen nicht nur von der Entwicklung des Steuer-

aufkommens des Landes abhängig seien, sondern dass man auch den Länderfinanzausgleich 

berücksichtigen müsse. Damit hänge das Steueraufkommen für den Landeshaushalt auch von 

der steuerlichen Entwicklung in allen anderen Ländern ab. Belastbare Anhaltspunkte für die 

weitere Entwicklung der Steuereinnahmen werde vor allem die Steuerschätzung im Herbst 

2023 liefern, die Ende Oktober 2023 stattfinden werde. 

Zu Frage 3 a legt er dar, die aktuellen Mindereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer seien in 

hohem Maße auf die aktuell deutlich gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten zurückzufüh-

ren. Das Land habe keine Gestaltungsmöglichkeiten, um kurzfristig haushaltsschonend Ab-

hilfe zu schaffen. 

Zu Frage 3 b teilt er mit, die Schuldenbremse enthalte bekanntlich kein starres Neuverschul-

dungsverbot. Vielmehr eröffne sie im Rahmen des bestehenden Konjunkturbereinigungsver-

fahren grundsätzlich die Möglichkeit, konjunkturbedingte Steuermindereinnahmen konjunktur-

schonend durch eine Kreditaufnahme auszugleichen. 

Vor einer Kreditaufnahme müsse das Land vorhandene Mittel aus der Konjunkturausgleichs-

rücklage in Anspruch nehmen. Das Land habe die im Rahmen des Haushaltsabschlusses 

2022 hohen Steuermehreinnahmen für eine umfassende Stärkung seiner Konjunkturaus-

gleichsrücklage genutzt. Dadurch stünden zurzeit rund 1,2 Milliarden € zum Ausgleich von 

etwaigen konjunkturbedingten Steuermindereinnahmen zur Verfügung. Das Land profitiere 

damit erneuten von der klugen und vorausschauenden Politik der Landesregierung. 

Zu Frage 4 antwortet Minister Michael Boddenberg, seit dem 1. Juli 2022 würden diese Onli-

nesteuern, heißen würden sie „Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz“, nach 

neuem Zerlegungsrecht nachträglich vierteljährlich abgerechnet. Auf dieser vierteljährlichen 

Abrechnung basierten auch die Vorauszahlungen für das laufende Quartal. 
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Vor diesem Stichtag sei die Zerlegungsabrechnung als einmalige nachträgliche Jahresabrech-

nung erfolgt, auf deren Basis fixierte Zerlegungsvorauszahlungen festgesetzt worden seien. 

Die letzte Jahresabrechnung sei im Juni 2022 erfolgt. Da das Land Hessen aufgrund der zent-

ralen Zuständigkeit des Finanzamtes Frankfurt am Main III über 90 % des bundesweiten Auf-

kommens vereinnahme, habe dieses starre System unterjährig zu enormen Schwankungen 

im Kassenaufkommen geführt. 

Mit der Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der damit verbundenen vierteljähr-

lichen Abrechnung hätten diese Aufkommensschwankungen deutlich reduziert und über die 

Zerlegungsabrechnung zeitnah korrigiert werden können. Diese beschriebene Umstellung im 

Verlauf des Jahres habe allerdings auch zur Folge gehabt, dass ein Vorjahresvergleich bei 

diesen Steuerarten in diesem Jahr keine belastbare Aussagekraft besitze. 

Zu Frage 5 teilt er mit, die finanzielle Lage der hessischen Kommunen sei nach wie vor stabil. 

So sei es 98 % der hessischen Kommunen gelungen, das Haushaltsjahr 2022 mit einem Über-

schuss abzuschließen. Die Ergebnisrücklagen würden sich zum Stand 31. Dezember 2022 

auf über 7,5 Milliarden € summieren. 

Die Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 würden bei 97 % der hessischen Kommunen einen 

im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen Haushalt vorsehen. Die Notwendigkeit für eine Abfe-

derung werde deshalb nicht gesehen. 

Zu Frage 6 führt er aus, die Landesregierung unterrichte bereits jetzt, etwa im Rahmen des 

jährlichen Geschäftsberichts, Parlament und Öffentlichkeit umfassend und transparent über 

die Verwendung der Steuereinnahmen des Landes. 

Zu Frage 7 teilt er mit, er verweise auf die Antwort zu der Frage 3 b. 

Zu Frage 8 antwortet der Finanzminister, die Schuldenbremse besitze nach der erfolgreichen 

Volksabstimmung vom März 2011 seit nunmehr zwölf Jahren Verfassungsrang. Die entspre-

chenden Regelungen fänden sich in Art. 141 Hessische Verfassung. Die Verankerung eines 

Zustimmungsquorums von zwei Drittel zur Feststellung der Ausnahmesituation in der Hessi-

schen Verfassung lehne die Landesregierung mit Blick auf die notwendige Sicherung der 

Handlungsfähigkeit der Politik in Krisenzeiten ab. Die Landesregierung werde daher weder ein 

entsprechendes Verfahren initiieren, noch sich einem solchen Verfahren anschließen. 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer legt dar, sie danke Minister Michael Boddenberg für die Informa-

tionen, insbesondere auch für seine Ausführungen zu den methodischen Ansätzen. Sie habe 

zwei Nachfragen. 

Minister Michael Boddenberg habe bei seiner Antwort auf die Frage 7 mitgeteilt, aufgrund des 

guten Abschlusses des Haushaltsjahr 2022 befänden sich 1,2 Milliarden € in der Konjunktur-

ausgleichsrücklage. Bei der Frage 7 sei es aber mehr darum gegangen, ob die Landesregie-

rung Anlass sehe, auf der Einnahmenseite oder auf der Ausgabenseite korrigierend einzugrei-

fen. Denn das Aufkommen aus einer Rücklage könne nur einmal verwendet werden. Sie bitte, 
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mitzuteilen, ob es in der Landesregierung Überlegungen gebe, mit flankierenden Maßnahmen 

einzugreifen. 

Minister Michael Boddenberg habe mitgeteilt, er sehe keine Notwendigkeit, die Mindereinnah-

men bei den Kommunen abzufedern, da 97 % der Kommunen für das Jahr 2023 einen aus-

geglichenen Haushalt vorweisen könnten. Sie bitte, mitzuteilen, wie er sich dann die Hilferufe 

und Ausführungen der Kommunalen Spitzenverbände erkläre. Sie interessiere, ob der Minister 

diese Hilferufe als nicht substantiiert erachte. 

 

Minister Michael Boddenberg antwortet, er habe im Haushaltsausschuss gelernt, dass er 

seine Worte sorgsam wägen müsse, da seine Formulierungen unterschiedlich interpretiert 

würden. Abg. Marion Schardt-Sauer werde von ihm nicht den Satz hören, dass die Kommunen 

keinerlei haushalterische Probleme hätten. Er halte es aber für eine wichtige Botschaft, dass 

98 % der hessischen Kommunen 2022 einen ausgeglichenen Haushalt hätten vorweisen kön-

nen. Jeder, der auf der Ebene des Landes politisch verantwortlich sei, müsse erklären, ob er 

der Auffassung sei, dass das ein Anlass sei, dass das Land mit den klassischen Instrumenten 

hinsichtlich der Finanzierung der Kommunen tätig werden sollte. 

Der Kommunale Finanzausgleich befinde sich auf Rekordhöhe. Bei einer durchaus problema-

tischen Angelegenheit, nämlich der Investition in die Krankenhäuser, sei ein deutliches Zei-

chen gesetzt worden. Er habe vor der Sitzung mit dem Vorstandsvorsitzenden eines der größ-

ten Konzerne gesprochen, die es bei den gemeinnützigen Krankenhäusern gebe. Er habe 

mitgeteilt, dass es in seinem Konzern vereinzelt Krankenhäuser gebe, die finanzielle Schwie-

rigkeiten hätten. 

Man habe auf der Investitionsseite für mehr Sicherheit und Klarheit gesorgt. Dafür gebe es 

auch konkrete Beispiele. Man gehe bei allen Fragen mit der kommunalen Seite ordentlich um. 

Das gelte auch für das immer wieder einmal bemühte Thema der Finanzierung der Unterbrin-

gung und Versorgung der Flüchtlinge. Das sei in einer guten Atmosphäre mit den Kommunen 

in allen Facetten, auch was die Beteiligung des Bundes angehe, diskutiert worden. Dann sei 

man zu Verabredungen gekommen. 

Auch in Zukunft würden die Kommunen erklären, dass sie finanzielle Probleme hätten. Das 

sei nicht nur ihr gutes Recht. Es sei eigentlich auch ihre Pflicht, darauf hinzuweisen, dass sie 

viele Aufgaben zu bewältigen hätten, bei denen es auch immer wieder um die Frage gehe, wie 

das finanziert werden solle. Man habe gemeinsam mit den Kommunen darüber mit dem Bund 

gestritten. 

Er wolle in diesem Zusammenhang auf einen Aufsatz des Bundesfinanzministers Christian 

Lindner verweisen. Man werde mit dem Bund über die Maßnahmen streiten müssen, die dieser 

den Ländern und den Kommunen zumute. Da gehe es z. B. um das Gute-KiTa-Gesetz oder 

um Investitionen. Er habe in seinem Aufsatz die Verantwortungsvermischung zwischen den 

verschiedenen Ebenen beschrieben. 
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Er, so der Finanzminister, bleibe bei seiner Auffassung, dass die Kommunen von der Landes-

regierung sehr ordentlich behandelt würden. Trotzdem erwarte er, dass die Kommunen und 

die Kommunalen Spitzenverbände die Auffassung verträten, dass es finanzielle Schwierigkei-

ten gebe. Diese seien übrigens sehr unterschiedlich. 

Mittlerweile hätten einige Kommunen, die eigentlich über viel Gewerbesteuereinnahmen ver-

fügten, Probleme. Denn das Aufkommen aus der Gewerbesteuer sei konjunkturellen Schwan-

kungen sowohl nach oben wie nach unten unterworfen. Bei den Kommunen mit sonst hohen 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer würden die Ausfälle dann stärker zu Buche schlagen, als 

das bei Kommunen mit einem mittleren Gewerbesteueraufkommen der Fall sei. Es gebe da 

also große Unterschiede. 

Bei der Antwort auf Frage 7 habe auf die Antwort zu Frage 3 b verwiesen. Dem habe er nichts 

hinzuzufügen. Man werde sich die Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Einnahmen 

aus den Steuern anschauen. 

Niemand könne im Moment vorhersagen, wie die Steuereinnahmen für das Jahr 2023 ausfal-

len würden. Denn alle zwei oder drei Wochen käme es zu Ereignissen, die sich auf das Steu-

eraufkommen auswirken würden. Deswegen verwende man noch die Prognose aus dem Mai 

2023. Außerdem sei es sinnvoll, die Prognose abzuwarten. Er hoffe, dass die Rücklage aus-

reichen werde, mögliche Probleme aufzufangen. 

 

Abg. Marius Weiß führt aus, Minister Michael Boddenberg habe auf Frage 1 geantwortet, dass 

die Steuereinnahmen in Hessen für die ersten acht Monate 0,8 % unter denen des Vorjahres 

geblieben seien. Er, so Abg. Marius Weiß, bitte mitzuteilen, ob sich die Steuereinnahmen der 

Länder deutlich besser als die des Bundes darstellten. 

Anfang 2023 sei eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau herausgegeben worden, in 

der mitgeteilt worden sei, dass sich die hessischen Kommunen bei der langfristigen Verschul-

dung auf Platz 1 im Vergleich der Bundesländer befänden. Eine kürzlich veröffentlichte Studie 

von Ernst & Young habe mitgeteilt, dass die Grundsteuerhebesätze der hessischen Kommu-

nen mit die höchsten in Deutschland seien. Er bitte, mitzuteilen, welche Rückmeldungen der 

Minister hinsichtlich der Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2024 erhalte. 

Zwar würden diese Entwürfe noch nicht in den Kommunalparlamenten besprochen, in den 

Kreisausschüssen, den Gemeindevorständen und den Magistraten werde dieses Thema aber 

schon behandelt. 

Die Mitglieder seiner Fraktion hätten die Rückmeldung erhalten, dass die Aufstellung des 

Haushaltsentwurfs 2024 auf kommunaler Ebene deutlich schwieriger ausfallen würde. Er bitte 

den Minister, mitzuteilen, ob ihm auch solche Informationen vorlägen. 

Das Bundeskabinett habe das Wachstumschancengesetz gebilligt. Seiner Erinnerung nach 

hätten die Länder, falls der Gesetzentwurf angenommen würde, mit Steuerausfällen in Höhe 

von 3 Milliarden € zu rechnen. Bei den Kommunen wären es 3,5 Milliarden € bis 4 Milliarden €. 
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Die Einnahmerückgänge würden sich vermutlich hauptsächlich bei der Gewerbesteuer erge-

ben, weil die Begrenzung des Verlustvortrags aufgehoben werden solle. 

Er, so Abg. Marius Weiß, habe von verschiedenen Länderfinanzminister vernommen, dass 

das so nicht gehe, und man mit dem Bund über einen finanziellen Ausgleich reden müsse. Er 

bitte Minister Michael Boddenberg, mitzuteilen, welche Mindereinnahmen die hessischen 

Kommunen und das Land Hessen erwarten müssten, und ob es mit dem Bundesfinanzminister 

bereits Gespräche über eine mögliche Kompensation gebe. 

 

Minister Michael Boddenberg antwortet, das Wachstumschancengesetz sei nicht auf den 

Weg gebracht worden, um Steuermindereinnahmen zu erzielen. Es solle die Wirtschaft stimu-

lieren. Im Großen und Ganzen sei man mit dem, was vorgelegt worden sei, einverstanden. 

Man habe jedoch einige Änderungsvorschläge. Insgesamt seien die Länder da aber beieinan-

der. 

Man erwarte positive Effekte von einem Wachstumschancengesetzt. Letztlich werde es aber 

schwer zu ermitteln sein, welche Effekte das Gesetz auf die Konjunktur habe und welche Aus-

wirkungen das auf die Steuereinnahmen haben werde. 

Zu der kommunalen Ebene habe er bereits alles gesagt und könnte sich nur wiederholen. Er 

sei sehr zufrieden, dass 98 % der hessischen Kommunen 2022 einen ausgeglichenen Haus-

halt erzielt hätten. 

Es werde auch bei den Kommunen zu Veränderungen kommen, Eventuell würden sie das 

eine oder andere erst mit Verzögerung umsetzen können. Die Kommunen seien wie das Land 

aufgefordert, zu konsolidieren. Das Land habe das mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 an 

einigen Stellen bereits gemacht. 

Im Zusammenhang mit den Haushalten rede man auch über die Investitionsquote und man-

ches mehr. Er sei nicht mit allem glücklich, was da besprochen werde. Am Ende werde man 

gemeinsam mit den Kommunen ein Paket schnüren müssen, in dem die Kommunalfinanzen 

und die des Landes ausreichend Berücksichtigung fänden. Das sehe auch die Hessische Ver-

fassung vor. Es nütze nichts, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, sie 

müssten ihre Hausaufgaben noch machen. 

Vieles werde schon gemeinsam angegangen. Als Beispiel wolle er das Thema Krankenhaus 

nennen. Den von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in die Diskussion eingebrach-

ten Ansatz finde man gut. Das betreffe z. B. die drei Kategorien Krankenhäuser. Schon seit 

Langem rede man mit den Kommunen über diese Fragen. Er sei kein Gesundheitsminister. 

Es sei aber der Auffassung, dass man an weniger Standorten qualitativ bessere Leistungen 

erbringen müsse. Es sei bei vielen Krankheitsbildern zumutbar, dass die Patienten weitere 

Wege in Kauf nehmen müssten. Bei anderem sei dies aber nicht zumutbar. Er denke da z. B. 

an die Geburtsstationen. Da benötige man eine flächendeckende Versorgung. 

Alle Bürgermeister, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, wüssten aber, dass sie sich eine 

Menge Ärger einhandelten, wenn sie das Thema aufgriffen. Mit Blick auf die angespannten 
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Haushaltslagen fände er es begrüßenswert, wenn man bei so einem strukturell herausfordern-

den Thema wie das Gesundheitswesen gemeinsam anpacken würde. Es sei nicht alles 

schlecht, was die Ampel-Regierung in Berlin mache. 

Er könne noch weitere Themen nennen. Die Kinderbetreuung werde meistens als Erstes ge-

nannt. Mittlerweile bestünden aber auch hinsichtlich der Betriebskosten der Krankenhäuser 

große Sorgen. Das Land habe die Möglichkeit, über eine Bürgschaft der WIBank zu helfen. 

Die Krankenhausgesellschaften beabsichtigten, einen bundesweiten Aktionstag durchzufüh-

ren. Die Hessische Krankenhausgesellschaft werde sich da vermutlich auch zu Wort melden. 

Das sei ihr gutes Recht. Er hielte es aber für falsch, wenn sich das Land bei den Betriebskosten 

der Krankenhäuser einmischen würde. Denn das wäre ein Systembruch, der am Ende zu noch 

mehr Mischfinanzierungen und gemeinsamen Verantwortungen führen würde, als man bereits 

habe. 

Man sehe das Problem. Die Kommunen müssten die Krankenhäuser gemeinsam mit dem 

Land in eine gute Zukunft führen. 

Es bleibe in der Hoheit der Kommunen, die Höhe des Grundsteuerhebesatzes festzulegen. Er 

werde dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit es erfahren würde, wenn Kommunen die Grund-

steuerreform nutzen würden, den Hebesatz zu erhöhen. 

Steuern seien ein wesentlicher Teil der Finanzierung der kommunalen Haushalte. Es sei das 

gute Recht der Kommunen, damit zu operieren. Man könne aber nicht die Grundsteuer her-

ausgreifen, sondern müsse dabei das Gesamte sehen. Er verweise auf die Ländervergleiche, 

bei denen die hessischen Kommunen deutlich besser als die aus Rheinland-Pfalz abschnitten. 

Er habe gehört, dass dort einige ehrenamtlich Tätige ihr Amt niederlegen würden, weil sie 

keine auskömmliche Finanzierung des Landes mehr erkennen würden.  

 

Abg. Jan Schalauske teilt mit, das Wachstumschancengesetz werde zu Steuermindereinnah-

men führen. Gleichzeitig würde das Steueraufkommen auch aus anderen Gründen stagnieren 

oder sinken. Da erscheine es ihm ein wenig kurzsichtig, wenn man aus dem Finanzministerium 

höre, mit dem Wachstumschancengesetz verbinde man nicht näher bezifferbare Wachs-

tumsimpulse, die zu Steuermehreinnahmen führen könnten. Ihn wundere es nicht, dass der 

der Union angehörende Finanzminister das Wachstumschancengesetz zustimmend kommen-

tiere, weil es zu der wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Agenda der CDU passe. 

Ihn, so Abg. Jan Schalauske, verwundere, dass der Finanzminister die Steuermindereinnah-

men achselzuckend hinnähme, während er die positiven Auswirkungen auf die Konjunktur 

nicht beziffern könne. Das erscheine ihm nicht allzu solide. 

Hinsichtlich der Frage, wie man mit einem stagnierenden oder sinkenden Steueraufkommen 

umgehen solle, wisse man, dass die Konjunkturausgleichsrücklage einen nennenswerten Be-

trag aufweise. Zusätzlich belaufe sich die zulässige Nettokreditaufnahme für das Jahr 2023 

laut des Finanzplans, den man in der laufenden Sitzung auch noch besprechen werde, auf 

etwa 990 Millionen €. Laut der Daten, die der Finanzminister in der Antwort zu Frage 1 genannt 
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habe, sei es gut möglich, dass man mit einer Nettoneuverschuldung im Rahmen der Schul-

denbremse auskommen könne. 

Obwohl es sich um einen Doppelhaushalt handele, werde die zulässige Nettoneukreditauf-

nahme für das Jahr 2024 noch einmal neu berechnet werden. Die aktuelle Berechnung lasse 

für das Jahr 2024 nur eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 69 Millionen € vor. Der Doppel-

haushalt sehe vor, ohne eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2024 auszukommen. Er bitte den 

Finanzminister, mitzuteilen, ob die Landesregierung ernsthaft in Erwägung ziehe, dass die zu-

lässige Nettoneuverschuldung auf der Grundlage der Steuerschätzung Ende 2023 noch ein-

mal neu berechnet werde und dann deutlich höher als bisher ausfallen werde. 

Das alles sei auch abhängig davon, wer ab dem 18. Januar 2024 die Landesregierung stellen 

werde und welche finanzpolitischen Schwerpunkte sie setzen würden. Es sei nicht verwunder-

lich, dass er sich, so Abg. Jan Schalauske, einen anderen finanzpolitischen Kurs wünschen 

würde. Er hielte es für möglich, dass es für das Jahr 2024 zu einer abweichenden Planung 

kommen werde, und bitte, mitzuteilen, ob das Finanzministerium dem Rechnung getragen 

habe. 

 

Minister Michael Boddenberg antwortet, er könne mit der von Abg. Jan Schalauske vorge-

tragenen Politikrichtung wenig bis gar nichts anfangen. Mit der Verfassung und mit dem Aus-

führungsgesetz sei festgelegt worden, welche Möglichkeiten es bei konjunkturellen oder struk-

turellen Mindereinnahmen gebe. Falls das Wachstumschancengesetz zu Steuerminderein-

nahmen führen würde, würde sich daraus keine höhere zulässige Nettoneuverschuldung er-

geben. Dies sei nur der Fall, wenn es zu konjunkturellen Veränderungen komme. 

Man werde im Rahmen der gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Maßgaben alles unter-

nehmen, um das Land weiter auf Kurs zu halten, und zwar unabhängig davon, wer ab dem 18. 

Januar 2024 regieren werde. Man werde in den nächsten Monaten noch eine Reihe an Ver-

änderungen erleben, die den Steuerschätzern ihre Arbeit erschweren würden. In deren 

Schätzmodell gehe vieles ein, von dem man annehmen könne, dass es in den nächsten fünf 

Jahren so nicht kommen werde. Am Ende der Korona-Pandemie-Krise seien sie aber in der 

Lage gewesen, zutreffende Prognosen hinsichtlich des Steueraufkommens in den nächsten 

drei Jahren abzugeben. 

Er sei der Auffassung, dass das Land für finanziell schwierige Zeiten gut aufgestellt sei. Auf 

der anderen Seite sehe man aber auch Konsolidierungserfordernisse. Darüber werde er dem 

Haushaltsausschuss zu gegebener Zeit berichten. 

 

Einvernehmlich fasst der Haushaltsausschuss den 
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8. Dringlicher Berichtsantrag 
Fraktion der SPD 
Zukunft des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt 
– Drucks. 20/11528 – 
 
 

 
 
 
 

 

Minister Michael Boddenberg erklärt zu Frage 1, der im Jahr 2018 geschlossene Kaufvertrag 

sei vollständig abgewickelt; das bedeute, der Kaufpreis sei in voller Höhe gezahlt worden und 

das Grundstück auf den Käufer übergegangen.  

Zu Frage 2 teilt der Minister mit, das Land Hessen habe aus der Presse erfahren, vier Dach-

gesellschaften der Gerchgroup hätten einen Antrag auf gerichtliche Sanierungsverfahren in 

Eigenverwaltung gestellt. Wie das Handelsblatt am 24. August 2023 berichtet habe, seien da-

von allerdings nicht die einzelnen Immobilienprojektgesellschaften der Gerchgroup betroffen. 

Frage 3 und Frage 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs vom Minister gemeinsam 

beantwortet. Das Land Hessen verfüge nach der vollständigen Abwicklung des Verkaufs über 

keinerlei Kenntnisse über den aktuellen Stand der weiteren Planungen für das alte Polizeiprä-

sidium. Laut einer Pressemitteilung der Gerchgroup vom 15. März 2023 seien Vereinbarungen 

mit der Stadt Frankfurt am Main zu Entwicklungen und zukünftigen Nutzungen des Areals in 

einem städtebaulichen Vertrag im März 2023 getroffen worden. Das Land Hessen sei an die-

sen Verhandlungen nicht beteiligt gewesen und sei auch kein Vertragspartner dieses städte-

baulichen Vertrags.  

Auf Frage 5 erwidert der Minister, seit dem Jahr 2018 handele es sich beim alten Polizeipräsi-

dium Frankfurt um keine Landesimmobilie mehr. Seitdem, also seit mehr als fünf Jahren, ver-

handele die Stadt Frankfurt mit dem neuen Eigentümer des Grundstücks über den städtebau-

lichen Vertrag. 

Frage 6 und Frage 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs vom Minister gemeinsam 

beantwortet. Nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung dürften Vermögensge-

genstände des Landes nur zu ihrem Verkehrswert veräußert werden. Der Verkehrswert für 

das alte Polizeipräsidium sei im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens ermittelt worden. 

Das Grundstück sei zum vorliegenden Höchstgebot verkauft worden.  

Die Stadt Frankfurt am Main sei in das Vermarktungsverfahren eingebunden gewesen, habe 

selbst aber kein Interesse am Erwerb des Areals bekundet. Unabhängig davon, dass ein Ver-

kauf unter dem Verkehrswert haushaltsrechtlich grundsätzlich nicht zulässig sei, resultiere das 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/11528.pdf
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nun möglicherweise eintretende Stocken einer Entwicklung des Areals nicht aus einem zu ho-

hen Kaufpreis.  

Vielmehr werde diese Stagnation von der Gerchgroup in der Presse auf eine Vielzahl externer 

Faktoren zurückgeführt. Aufgrund des Ukraine-Krieges und des weitestgehend zusammenge-

brochenen Transaktionsmarktes stecke die gesamte Bau- und insbesondere die Projektent-

wicklerbranche in Schwierigkeiten. Auch andere Bau- und Projektentwicklungsgesellschaften 

stünden gegenwärtig herausfordernden Situationen bei der Umsetzung ihrer Projekte gegen-

über. 

Zu Frage 8 erklärt der Minister, Vorgaben zur Bebauung seien nicht kostenneutral und änder-

ten den Charakter eines bloßen Kaufvertrags hin zu einem Beschaffungsvorgang. Damit setz-

ten sie haushaltsrechtlich einen entsprechenden Bedarf voraus. Ein Landesbedarf habe in Be-

zug auf das Grundstück jedoch nicht bestanden, weshalb es ja gerade hätte verkauft werden 

sollen. Ohne ein konkretes eigenes Interesse des Landes Hessen an der zukünftigen Gestal-

tung eines Grundstücks solle dies damit auch allein die Sache des jeweiligen Eigentümers 

bleiben, der sich aber im Rahmen der Vorgaben des Bebauungsplans als kommunaler Sat-

zung und des Denkmalschutzes zu bewegen habe.  

Das Land Hessen halte daher nach wie vor an der klaren Rollenverteilung unter den gegen-

wärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen fest. Habe das Land ein eigenes Interesse an ei-

ner bestimmten baulichen Entwicklung eines Grundstücks, etwa weil es dies zur Erfüllung ori-

ginärer Aufgaben des Landes wie der Unterbringung von Hochschulen, der Polizei, Gerichts- 

und Finanzverwaltungen etc. benötige, erwüchsen aus diesen Interessen regelmäßig Vorga-

ben für die bauliche Gestaltung.  

Werde ein Grundstück allerdings nicht für originäre Landesaufgaben genutzt, halte sich das 

Land, auch mit Vorgaben zur baulichen Gestaltung, weitestgehend zurück und überlasse diese 

den dafür Zuständigen. Dies seien in erster Linie der jeweilige Eigentümer und die kommuna-

len Satzungsgeber. Folgerichtig seien mittlerweile auch die Details der zukünftigen Entwick-

lung des Areals in dem zwischen der Stadt Frankfurt und der Gerchgroup geschlossenen städ-

tebaulichen Vertrag vereinbart. 

Auf Frage 9 erwidert Minister Boddenberg, der Kaufvertrag enthalte keine Regelung, nach der 

das Grundstück unter bestimmten Voraussetzungen wieder zurück in das Eigentum des Lan-

des Hessen zu übertragen sei.  

Zu Frage 10 bemerkt der Minister, das Vermarktungsverfahren habe auch Wohnungsbauge-

sellschaften offengestanden. Die Gerchgroup habe sich jedoch im Bieterverfahren durchge-

setzt. Wie bereits dargelegt, stünden auch andere Projektentwickler gegenwärtig sehr heraus-

fordernden Situationen gegenüber. Zur Unterstützung der Schaffung von Wohnraum – insbe-

sondere auch bezahlbaren Wohnraums – in Frankfurt am Main sei der beim Verkauf des alten 

Polizeipräsidiums vereinnahmte Kaufpreis nach Abzug von Transaktionskosten an das Son-

dervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldför-

derung“ abgeführt worden.  
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Auf Frage 11 antwortet der Minister, nach den Vorgaben der Landeshaushaltsordnung würden 

Vermögensgegenstände nur erworben, wenn sie in absehbarer Zeit zur Erfüllung der Aufga-

ben des Landes erforderlich seien. Ein solcher Bedarf sei jedoch nicht ersichtlich.  

Bei der Antwort Frage 12 beruft sich Minister Boddenberg auf Informationen vom zuständigen 

Wirtschaftsministerium. Die im Gesetz zum Sondervermögen unter § 2 Abs. 1 genannten Zwe-

cke befänden sich weitestgehend in Umsetzung. Ein erster Grunderwerb für die Schaffung von 

bezahlbarem, insbesondere gefördertem, Wohnraum aus dem Liegenschaftsfonds habe ge-

tätigt werden können. Im konkreten Fall entstehe studentischer Wohnraum in einem Bestands-

gebäude in Offenbach am Main, der „Alten Hauptpost“. Die Prüfung des Erwerbs weiterer 

Grundstücke werde fortgeführt.  

Zur nachhaltigen Entwicklung von innovationsorientierten und sozialen Programmen im Rah-

men des Programms „Nachhaltiges Wohnumfeld“ seien bisher rund 25,8 Millionen € bewilligt 

worden. Ein weiterer Förderaufruf zur Bewilligung über einen Gesamtbetrag von bis zu 7,15 

Millionen € sei Anfang September 2023 veröffentlicht worden.  

Für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum stünden im Sonderver-

mögen bis zu 5 Millionen € zur Verfügung, die zusätzlich zu den Haushaltsmitteln eingesetzt 

werden könnten. Bislang seien 885.000 € im Jahr 2022 für den Erwerb von Belegungsrechten 

aus dem Sondervermögen bewilligt und ausgezahlt worden.  

Die Mittel aus dem Sondervermögen seien nachrangig zu den originären Haushaltsansätzen 

eingesetzt worden. Die Richtlinien für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen durch Bedürf-

tige befänden sich aktuell in Abstimmung innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Die „Landes-

beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen in Hessen“ habe ihre Tätigkeit Mitte 2021 aufge-

nommen und seitdem zahlreiche Beratungen für Wohnprojekte, Kommunen und weitere Ak-

teure durchgeführt. Zudem hätten mehrere Fachveranstaltungen sowie regelmäßige themati-

sche Arbeitsgruppensitzungen stattgefunden. Die Abführung von Mitteln des Sondervermö-

gens an die Johann Wolfgang Goethe-Universität für die Finanzierung eines Neubaus der Uni-

versitätsbibliothek sei abgeschlossen. Zum 7. September 2023 habe das Sondervermögen 

einen Liquiditätsbestand in Höhe von 93.204.604 € aufgewiesen. 

Auch bei der Antwort auf Frage 13 beruft sich der Minister auf Informationen vom zuständigen 

Wirtschaftsministerium. Seit seiner Gründung mit Gesetz vom 22. August 2018 habe es aus 

dem Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Woh-

numfeldförderung Hessen“ bis zum 7. September 2023 Ausgaben in Höhe von insgesamt 

121,06 Millionen € gegeben.  

Diese Ausgaben seien auf die folgenden Programme bzw. Projekte entfallen: 105 Millionen € 

auf die Abführung an die Johann Wolfgang Goethe-Universität für den Neubau der Universi-

tätsbibliothek; 8,313 Millionen € auf den Kaufpreis und Nebenkosten für den Erwerb des be-

bauten Grundstücks „Alte Hauptpost“ in Offenbach durch den Liegenschaftsfonds zur Über-

lassung an das Studierendenwerk; 6,204 Millionen € auf die Förderungen aus dem Programm 

„Nachhaltiges Wohnumfeld“, davon 5,5 Millionen € an die Stadt Wiesbaden und 658.000 € an 

die Gemeinde Rodenbach; 885.000 € auf Förderungen aus dem Programm „Erwerb von Be-

legungsrechten an bestehendem Wohnraum“ ausschließlich für Belegungsrechte in Frankfurt; 
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365.000 € auf Ausgaben für die „Landesberatungsstelle gemeinschaftliches Wohnen in Hes-

sen“ und schließlich 298.000 € auf Bewirtschaftungskosten des Sondervermögens durch die 

WIBank. 

Zu Frage 14 erklärt Herr Boddenberg, der gegenwärtige Leerstand des alten Polizeipräsidiums 

habe eine Vielzahl von Ursachen. Davon unabhängig sei das Vermarktungsverfahren seiner-

zeit erfolgreich und mit einem grundsätzlich auch seitens der Stadt Frankfurt so beurteilten 

zukunftsfähigen Konzept durchgeführt worden. Der Erlös sei dem Sondervermögen, wie be-

reits erläutert, zugeführt worden. 

Auf Frage 15 antwortet der Minister, auch die Informationen zur Antwort auf diese Frage 

stammten vom zuständigen Wirtschaftsministerium und dem Innenministerium. Die haushalts- 

und kommunalaufsichtsrechtlichen Regelungen stünden einer aktiven Bodenpolitik hessischer 

Kommunen grundsätzlich nicht entgegen.  

Der Ankauf von Grundstücken von Kommunen sei zulässig, soweit die finanzielle Leistungs-

fähigkeit gegeben sei. Für den Fall einer beabsichtigten Kreditaufnahme sei ein von der Auf-

sichtsbehörde genehmigter Haushalt Voraussetzung. Kommunalhaushalte würden geneh-

migt, wenn die Kommune leistungsfähig und in der Lage sei, den Haushaltsausgleich darzu-

stellen. Die hessischen Kommunen hätten in den letzten Jahren zu mehr als 95 % – soeben 

habe er die Zahlen für das Jahr 2022 genannt – den gesetzlich geforderten Haushaltsaus-

gleich erreicht. Die Landesregierung sehe daher keinen Anlass, die Vorschriften in der Hessi-

schen Gemeindeordnung bzw. in der Verordnung über die Aufstellungen und Ausführungen 

des Haushaltsplans der Gemeinden zum Haushalts- und Aufsichtsrecht zu erweitern.  

Die gemeindlichen Vorkaufsrechte gehörten zum Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, 

in dem die Länder die Gesetzgebungsbefugnis nur hätten, solange und soweit der Bund von 

seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht habe. Dies sei je-

doch mit den §§ 24 ff. Baugesetzbuch geschehen. Die gesetzlichen Vorkaufsrechte der Ge-

meinden seien ein wichtiges Instrument für die Sicherung der geordneten städtebaulichen Ent-

wicklung. 

Die Landesregierung werde sich daher im Rahmen der 2023 anstehenden Novelle des Bau-

gesetzbuchs für eine allgemeine Stärkung des Vorkaufsrechts einsetzen, vor allem mit Blick 

auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Allerdings könne das Vorkaufsrecht auch nicht 

unbeschränkt erweitert werden, da es die Eigentumsrechte der Immobilieneigentümer be-

schränke und damit die grundgesetzlich geschützte Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 

Satz 1 GG betroffen sei. 

 

Abg. Marius Weiß wundere sich bei der Antwort auf Frage 6 und 7, dass der Landesregierung 

nicht klar gewesen sei, dass, wenn man das alte Polizeipräsidium Frankfurt bei einem ge-

schätzten Verkehrswert von 86,724 Millionen € für einen Kaufpreis von über 200 Millionen € 

verkaufe, nur hochpreisiger Wohnraum entstehen könne bzw. dass die Liegenschaft vom Käu-

fer als Spekulationsobjekt erworben worden sei. Er frage sich, warum man das alte Polizeiprä-

sidium nicht im Rahmen einer Konzeptvergabe veräußert habe. 
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Er, Abg. Weiß, wünsche nachdrücklich Auskunft darüber, ob es – auch im Hinblick auf zukünf-

tige ähnliche Gemengelagen – rechtlich möglich sei, eine Baupflicht in Verbindung mit einer 

Heimfallpflicht an das Land Hessen in Kaufverträgen von Liegenschaften zu verankern. 

Schließlich schade das brachliegende und verfallende alte Polizeipräsidium in der Innenstadt 

von Frankfurt am Main dem Stadtbild und somit auch dem Image des Landes, auch wenn es 

sich nicht mehr in dessen Besitz befinde. 

Abg. Weiß fragt nach dem Grund, warum bisher kaum Gelder aus dem Sondervermögen für 

die Schaffung bezahlbaren Wohnraums abgeflossen seien. Zwar seien seit der Schaffung des 

Sondervermögens im Jahr 2018 105 Millionen € für den Neubau der Universitätsbibliothek 

Frankfurt am Main aufgewandt worden, aber selbst von den für die Belegungsrechte bereitge-

stellten 5 Millionen € seien nicht einmal 20 % verbraucht worden. 

 

Minister Michael Boddenberg legt dar, der Verkehrswert einer Immobilie sei immer abhängig 

von den Marktgegebenheiten und lasse sich am genauesten durch ein Bieterverfahren wie 

beim Verkauf des alten Polizeipräsidiums Frankfurt ermitteln. Er könne in keiner Weise die 

Kritik von Abg. Weiß nachvollziehen, dass man die Liegenschaft, die schließlich zum Vermö-

gen der hessischen Steuerzahler gehöre, zum tatsächlichen Verkehrswert von über 200 Milli-

onen € und nicht zum geschätzten Verkehrswert von 86,724 Millionen € veräußert habe; denn 

damit sei ein großartiger finanzieller Gewinn für den Steuerzahler erzielt worden. Eine Kon-

zeptvergabe hingegen verändere den Verkehrswert vorsätzlich. Die Aufgaben im Bereich kom-

munaler Planung im Städtebau seien klar verteilt. 

Am Beispiel des alten Polizeipräsidiums sehe man leider, dass zu einer Marktwirtschaft immer 

auch das Scheitern gehöre. Auch er, Herr Boddenberg, empfinde das brachliegende Areal als 

Ärgernis. Man gehe aber trotz allem davon aus, dass private Investoren die Entwicklungsmög-

lichkeiten besser einschätzen könnten als Landesbehörden. Dass das Gebäude seit 20 Jahren 

brachliege, sei darüber hinaus verschiedenen Faktoren geschuldet. Zunächst hätten die mehr 

als fünf Jahre dauernden Planungen für den Bau der U-Bahn zu einer Verzögerung der Ver-

kaufsverhandlungen geführt, und dann sei sowohl von der Stadt Frankfurt als auch im Landtag 

intensiv darüber diskutiert worden, wie hoch der Anteil von Wohnungen auf dem Gelände sein 

solle und wie viele davon sozial gefördert werden sollten. 

Zu einem möglichen Rückkauf der Liegenschaft erklärt der Minister, es gebe in Frankfurt Ab-

geordnete der SPD, die sich dafür einsetzten. Er als Haushalter sähe aber Schwierigkeiten, 

entsprechende Verwendungsabsichten und Berechtigungen für das Areal herzuleiten. 

Die Frage, warum aus dem Sondervermögen bisher kaum Geld für bezahlbaren Wohnraum 

abgeflossen sei, könne er nicht beantworten und verweise auf das Wirtschaftsministerium. Der 

Staatssekretär habe ihm allerdings versichert, das dafür bereitgestellte Geld bleibe für diese 

Zwecke reserviert. 

Zu den Belegungsrechten könne er allerdings mitteilen, das Land Hessen liege, entgegen dem 

bundesweiten rückläufigen Trend, relativ weit vorne im Ländervergleich den Zuwachs sozial 

geförderten Wohnraums betreffend. Auch hier verweise er auf das Wirtschaftsministerium. 
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Abg. Jan Schalauske erklärt, er ziehe aus dem gesamten Unternehmen eine desaströse Bi-

lanz. Keines der gesetzten Ziele sei erreicht worden, und er halte es zu allem Überfluss für 

unverantwortlich, dass das Land nach den Presseberichten zur Insolvenz der Gerchgroup kei-

nen Kontakt zum neuen Eigentümer aufgenommen habe, um mehr über dessen Pläne mit 

dem Areal zu erfahren. 

Er äußert seine Verwunderung über die politische Logik des Landes Hessen. Einerseits habe 

man kein unmittelbares Interesse an der Entwicklung des alten Polizeipräsidiums gehabt und 

die Möglichkeit vertan, in Landesverantwortung für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Ande-

rerseits seien aber die Gelder, die man durch den Verkauf des Areals eingenommen habe, 

reserviert worden, um Belegungsrechte zu kaufen und an anderen Orten Grundstücke für die 

öffentliche Hand zur Schaffung von Wohnraum zu erwerben. Diese Pläne seien in den ver-

gangen fünf Jahren nicht umgesetzt worden. Als einzige Liegenschaft habe man zur Realisie-

rung studentischen Wohnraums die „Alte Hauptpost“ in Offenbach erworben Die beiden ande-

ren Ziele, Belegungsrechte zu kaufen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, seien nicht 

erreicht worden; nur ein Bruchteil der bereitstehenden Mittel sei bisher dafür aufgewandt wor-

den. Dies gelte auch für die vorbehaltene Möglichkeit, beispielsweise mit Hilfe der Nassaui-

schen Heimstätte, auf dem Areal des alten Polizeipräsidiums öffentlichen und bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. 

In seinen, Abg. Schalauskes, Augen sei es ein Armutszeugnis für die Landesregierung, dass 

man bei einem öffentlichen Grundstück in einer derartig herausragenden Lage in Frankfurt am 

Main keinen Bedarf für eine Rückkaufsklausel im Vertrag sowie keine Verwendungsmöglich-

keiten gesehen habe, sollte ein Heimfall eintreten. 

Auf kommunaler Ebene sei es vom damaligen Planungsdezernenten der Stadt Frankfurt am 

Main versäumt worden, bereits vor dem Erwerb schärfere Vorgaben hin zu einer öffentlich- 

und gemeinwohlorientierten Entwicklung zu setzen. Er, Abg. Schalauske, frage sich, ob es 

nicht wenigstens auf kommunaler Ebene möglich gewesen wäre, durch ein Baugebot nach 

§176 Baugesetzbuch die Bebauung zu erzwingen oder dies zumindest als Drohgebärde ein-

zusetzen, um eine Entwicklung des Geländes zu forcieren. 

 

Minister Michael Boddenberg erläutert noch einmal explizit, mit fehlendem Landsinteresse 

sei gemeint, es bestehe kein Interesse des Landes daran, das Grundstück in irgendeiner 

Weise landesseitig, beispielsweise zur Unterbringung von Landesinstitutionen zu nutzen. Ein 

Interesse an einer politischen Teilhabe, an der Schaffung von Wohnraum und Wohnraumför-

derung in der Stadt Frankfurt und den Kerngebieten anderer Städte bestehe dagegen sehr 

wohl. Dies sehe man daran, dass man der NHW 200 Millionen € Eigenkapitalstärkung während 

der Corona-Krise für den Wohnbau zur Verfügung gestellt habe. Er erinnere in diesem Zusam-

menhang an das Schönhofareal in Frankfurt am Main, auf dem sich nicht nur Hessens größte 

Baustelle befinde, sondern auch mit 2.500 bis 3.000 Wohnungen halbwegs bezahlbarer und 

teilweise auch geförderter Wohnraum entstehe. Auf diesem Gebiet fänden sehr wohl Entwick-

lungen statt, obwohl sich alle Fraktionen darüber einig seien, dass dies noch zu wenig sei. Er 
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erinnere mit Blick auf die Verzögerungen daran, dass bei der Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum die Kommunal-, Landes- und Bundesebene ineinandergriffen, wenn es um Finan-

zierungsfragen, Förderprojekte, Förderrahmengesetzgebung und Ähnliches gehe.  

Minister Boddenberg erinnert daran, dass schon in der Debatte um den Verkauf des alten 

Polizeipräsidiums kein Konsens über die Nutzung der Liegenschaft zwischen ihm und Herrn 

Schalauske gefunden worden sei; daran werde sich wohl auch nichts ändern. 

Der Minister erläutert, der Bereich des Städtebaus gehöre zu den Aufgaben der Stadt Frankfurt 

und zu denen der Landesregierung. Die Stadt Frankfurt habe auch durchaus entsprechende 

Vorstellungen zur Entwicklung des alten Polizeipräsidiums geäußert, aber diese könne nur die 

Stadt gegenüber dem Käufer durchsetzen. 

 

Nach Auffassung von Abg. Marion Schardt-Sauer werde Frage 11 des Dringlichen Berichts-

antrags nicht konkret beantwortet. Die Antwort des Ministers enthalte lediglich einen allgemei-

nen Verweis auf die Landeshaushaltsordnung. Sie möchte wissen, ob im Kaufvertrag über-

haupt ein Rückkaufsrecht bzw. eine Rückkaufverpflichtung verankert gewesen sei. 

 

Minister Michael Boddenberg bittet Frau Schardt-Sauer, sich zur Beantwortung ihrer Frage 

an das dafür zuständige Wirtschaftsministerium zu wenden.  

 

 Beschluss: 
HHA 20/57 – 13.09.2023 
 
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 
mündlichen Berichts im Haushaltsausschuss als erledigt. 
 

 
 
 
 

 

 

10. Verschiedenes 
 
Flughafen St. Petersburg 
 
 

 
 
 
 

Minister Michael Boddenberg bemerkt, er habe nicht angemeldet, das Thema Flughafen 

Pulkovo unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes besprechen zu wollen. 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, sie habe das auch nicht getan. In der Woche vor der 

dieser Ausschusssitzung habe es eine Aussage aus dem Finanzministerium gegeben, Minister 

Michael Boddenberg wolle etwas zum Flughafen Pulkovo mitteilen. Als es um die Frage ge-

gangen sei, wann und wie unterrichtet werden solle, habe sie angeregt, das in der Sitzung des 
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Haushaltsausschusses unter dem Punkt Verschiedenes zu besprechen. Da sie auf ihre E-Mail 

keine Antwort erhalten habe, habe sie das Thema zu Beginn der laufenden Sitzung angespro-

chen. 

 

Minister Michael Boddenberg führt aus, ihm sei die entsprechende E-Mail der Abg. Marion 

Schardt-Sauer nicht bekannt. Er würde es in seinem Haus nicht dulden, wenn E-Mails von 

Abgeordneten des Hessischen Landtags nicht beantwortet würde bzw. von ihm nicht beant-

wortet werden könnten, weil sie ihm nicht vorgelegt worden seien. 

Man habe in der vorhergehenden Sitzung des Haushaltsausschusses alle Fragen im öffentli-

chen Teil ausführlich beantwortet. Dazu läge der Stenografischer Bericht mit einem Umfang 

von 44 Seiten vor. 

 

Abg. Michael Reul legt dar, er könne den ganzen Vorgang nicht nachvollziehen. Der Minister 

sei darum gebeten worden, zu dem Flughafen Pulkovo regelmäßig zu berichten. Der Minister 

habe daraufhin ein Obleutegespräch angeboten, das einer gewissen Vertraulichkeit unterliege. 

Mittlerweile tage man in öffentlicher Sitzung. Ihm erschließe sich nicht, wie man da Vertrauli-

ches besprechen sollte. Die zugrunde liegende Idee sei eine andere gewesen. 

 

Abg. Jan Schalauske führt aus, am Tage der Ausschusssitzung habe er morgens in der „Süd-

deutschen Zeitung“ lesen können, dass manche zu anderen Auffassungen als zu denen ge-

langt seien, die ausweißlich des Protokolls in der vorhergehenden Sitzung von Herrn Dr. Ste-

fan Schulte und Minister Michael Boddenberg genannt worden seien. Herr Frank J. Bernardi 

von der Anwalskanzlei Rödl & Partner habe mitgeteilt, Fraport könne sich auf die Force-ma-

jeure-Klausel und auf die Klauseln zu illegalem Handeln stützen und damit argumentieren, 

dass es für den Konzern nicht zumutbar sei, die Anteile weiter zu halten, weil dadurch die 

Kriegshandlungen mittelbar unterstützt würden. Herr Frank J. Bernardi habe des Weiteren zu 

Protokoll gegeben, das sei kein einfacher Weg, natürlich bestehe dabei ein Restrisiko. Aber 

anscheinend halte er das für einen möglichen Weg. 

Prof. Dr. Viktor Winkler, der als Sachverständiger im Deutschen Bundestag zum Sanktions-

durchsetzungsgesetz aufgetreten sei, habe gesagt, die Aussage der Landesregierung, die 

Verträge seien bindend, sei inakzeptabel. Die Pflicht zur Einhaltung eines Vertrages erlösche, 

wenn durch die Fortführung der Beziehung indirekt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ge-

fördert würde. 

Menschen, die sich in der Materie anscheinend besser als Herr Dr. Stefan Schulte und Herr 

Minister Michael Boddenberg auskennen würden, seien zu einer völlig anderen Einschätzung 

der Situation als die beiden gekommen. Er, so der Abgeordnete, sei der Auffassung, hierzu 

solle der Minister Stellung nehmen, und zwar unabhängig davon, was er in dem Obleutege-

spräch habe mitteilen wollen. 
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Abg. Marius Weiß teilt mit, es habe eine E-Mail des Finanzministeriums vom 5. September 

2023 gegeben, in der mitgeteilt worden sei, Minister Michael Boddenberg wolle die Obleute 

hinsichtlich des Flughafens Pulkovo informieren. Abg. Marion Schardt-Sauer habe auf diese 

E-Mail geantwortet, der Zeitpunkt sei nicht der günstigste, da am Nachmittag noch der Unter-

ausschusses für Finanzcontrolling und Verwaltungssteuerung tagen werde. Sie habe darum 

gebeten, einen anderen Termin zu finden. 

Abg. Frank-Peter Kaufmann habe auf diese E-Mail geantwortet, eventuell würde die Sitzung 

des Haushaltsausschusses nicht sehr lange dauern. Vom Hessischen Ministerium der Finan-

zen habe es keine Antwort gegeben. 

Zu Beginn der laufenden Sitzung habe man sich mit der Frage beschäftigt, ob man das Ob-

leutegespräch benötige oder ob man das Thema unter dem Punkt Verschiedenes besprechen 

könne. Es habe sich kein Widerspruch gegen eine Behandlung unter dem Punkt Verschiede-

nes ergeben. Minister Michael Boddenberg sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht anwesend ge-

wesen. 

Wenn Minister Michael Boddenberg mitteile, er könne bestimmte Aspekte nicht in öffentlicher 

Sitzung sagen, dann könne man dazu in nicht öffentlicher Sitzung tagen oder könne eine Ob-

leutegespräch durchführen. Dass Thema an diesem Tag zu erörtern biete sich an, da es dazu 

eine Berichterstattung in der Presse gegeben habe. Die Zeit, die Thematik zu besprechen, 

sollte man sich nehmen. 

Auch er, so Abg. Marius Weiß, habe dazu ein paar Fragen. So könne dem Artikel entnommen 

werde, dass Journalisten Einsicht in die Verträge erhalten hätten. Den Mitgliedern der SPD-

Fraktion sei dies verwehrt worden. 

 

Minister Michael Boddenberg legt dar, er verstehe die Aufregung nicht. Er habe gesagt, dass 

man, wenn es gewünscht werde, die Thematik auch unter dem Punkt Verschiedenes bespre-

chen könne. Er bitte aber, konkret mitzuteilen, was behandelt werden solle. 

Nachdem er sich in der letzten Sitzung des Vorwurfs ausgesetzt gesehen habe, er habe erst 

spät informiert, habe er angeboten, regelmäßig zu informieren. Deshalb habe er vorgeschla-

gen, mit den Obleuten ein Gespräch zu führen. 

Sein Haus befinde sich mit dem Auswärtigen Amt und den entsprechenden Behörden im Ge-

spräch. Da sei Vertraulichkeit des Mitgeteilten Grundlage. Wenn man darüber sprechen wolle, 

was dabei erörtert worden sei, sei es sinnvoll, dies in kleinem Kreis, aber zumindest nicht 

öffentlich zu tun. Er meine, dass man in der vorhergehenden Sitzung Daten genannt habe, 

wann es Kontakt mit dem Auswärtigen Amt gegeben habe. 

Er kenne diejenigen nicht, die als Experten angeführt worden seien. Offensichtlich solle das 

Bild gestellt werden, man habe in irgendeiner Form eine Kooperation mit Herrn Putin. Dieser 

Vorwurf sei so unterirdisch, dass er ihn nicht weiter kommentieren wolle. So sollte man nicht 

miteinander umgehen. Er habe überall, wo er gekonnt habe, seinen Einfluss dafür geltend 

gemacht, dass mit Russland keine Geschäfte getätigt würden. 
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Er wolle in diesem Zusammenhang an den Verkauf des Flughafens Hahn erinnern. Er sei dafür 

beschimpft worden, dass er sich dafür stark gemacht habe, den Flughafen nicht an einen rus-

sischen Oligarchen zu veräußern. Das Ergebnis sei bekannt. Als ein weiteres Beispiel wolle 

er die Messe Frankfurt nennen. 

Herr Dr. Stefan Schulte und er, so der Finanzminister, hätten in der fast dreistündigen Sitzung 

jede Frage beantwortet. Ausweislich des Stenographischen Berichts habe man mehrmals über 

Force majeure gesprochen. Dabei sei deren Bedeutung ausführlich dargelegt worden. Insofern 

ergäben sich keine neuen Antworten auf die Fragen. 

Die Fragen, die vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gestellt worden seien, seien sauber 

beantwortet worden. Auch da habe es keinen neuen Sachverhalt gegeben. 

Er sei lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass der Versuch unternommen werde, ihm 

zu unterstellen, er habe auf dieselben Fragen unterschiedliche Antworten gegeben. Er werde 

kaum Unterschiede zu dem geben, was er während der Sitzung am 27. Juli 2023 gesagt habe. 

 

Abg. Jan Schalauske führt aus, er habe den Äußerungen des Ministers entnommen, dass er 

an diesen festhalten werden, obwohl es inzwischen anderslautende Auskünfte gebe. Das sei 

eine klare Antwort. 

Er habe in der vorhergehenden Sitzung des Haushaltsausschusses kritisiert, dass die Landes-

regierung seit geraumer Zeit vom Auswärtigen Amt informiert worden sei und diese Informati-

onen nicht an die Obleute weitergegeben habe. Er hielte es für wichtig, dass man über den 

aktuellen Sachstand informiert werde, falls das Auswärtige Amt neue Erkenntnisse habe. Er 

hielte es nicht für sinnvoll, länger darüber zu streiten, in welcher Form dies geschehen solle. 

Seiner Auffassung nach habe Abg. Marion Schardt-Sauer darauf hinweisen wollen, dass es 

zwei Fraktionen gebe, die nur ein Mitglied im Haushaltsausschuss hätten. Bei Fraktionen mit 

mehreren Mitgliedern könne jedes einmal den Saal verlassen. Er habe einmal eine Abstim-

mung verpasst, weil er außerhalb des Sitzungssaal gewesen sei und nicht habe vertreten kön-

nen. Dass es hinsichtlich solche Belange auch nach fast fünf Jahren keine Sensibilität gebe, 

sage möglicherweise auch etwas über den Umgang miteinander aus. 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, sie danke Abg. Jan Schalauske für dessen Aussagen 

hinsichtlich der Abgeordneten, die alleine in einem Ausschuss sitzen würden. Da die Zeit mitt-

lerweile fortgeschritten sei, schlage sie vor, dass man in der kommenden Woche ein Obleu-

tegespräch abhalte, in dem der Minister informiere. 

 

Minister Michael Boddenberg sagt dies zu. 
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Die Vorsitzende hält fest, es werde dazu am Rande der Plenarsitzung ein Obleutegespräch 

geben. 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils 13:06 Uhr; 

es folgt der nicht öffentliche Teil.) 

 


